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RS OGH 1973/10/9 3Ob173/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1973

Norm

ZPO §560 A

Rechtssatz

Für die Rechtswirksamkeit einer gerichtlichen Aufkündigung, über die nach Erhebung von Einwendungen zu

entscheiden ist, ist der Zeitpunkt der Zustellung der Aufkündigung an den Mieter maßgeblich. Es ist also in einem

solchen Fall zuerst zu prüfen, ob der behauptete Kündigungsgrund in diesem Zeitpunkt gegeben war.
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